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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 20. April 2005 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr

Die Einladung erfolgte am 12.04.2005 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas
Vizebürgermeister: Robert Sauer
2. Vizebürgermeister: Ronald Statthaler (ab 18:35)

Gemeindekassier (Finanzreferent): Raimund Krenn
weiteres Vorstandsmitglied: Matthias Pinter

GR. Erich Lang
GR. DI Werner Sprung (ab 18:35)
GR. Christine Hubmann
GR. Manfred Jaritz (ab 18:35)
GR. Ing. Gerhard Flecker
GR. Adelheid Schmölzer (ab 18:35)
GR. Michaela Reinisch
GR. Ing. Franz Doppelreiter (ab 18:35)
GR. José Baier
GR. Anton Steiner
GR. DI Renate Peter
GR. Franz Rauscher
GR. Bernd Hoffmann
GR. DI Vinzenz Saurugger
GR. Ernst Weiß
GR. Peter Pommer
Außerdem waren anwesend:

1. AL DI Roland Lesky

2. Sylvia Stary
3. Herren Petrasch, Fa. Steingarten GmbH (zu Pkt. 29)

Entschuldigt waren: 
Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung des Protokolls vom 13.12.2004

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

7. Bestellung der Gemeindefachausschüsse.

a) Prüfungsausschuss (§ 86 GO)

b) Planungsausschuss (§ 28 GO)

c) Bauausschuss (§ 28 GO)

d) Umweltausschuss (§ 28 GO)

e) Kulturausschuss (§ 28 GO)

f) Sozialausschuss (§ 28 GO)

8. Bestellung der Schriftführer (§ 53 GO)

9. Nominierung der Mitglieder in den Wasserverband Lannach – St. Josef

10. Nominierung der Mitglieder in den Reinhaltungsverband Unteres Kainachtal

11. Nominierung von zwei Mitgliedern in den Wasserverband Unteres Kainachtal

12. Nominierung der Mitglieder in den Sozialhilfeverband (2 stimmberechtigte Gemeindevertreter und 1 Vertreter mit beratender Stimme)

13. Nominierung der Mitglieder in den Abfallwirtschaftsverband (2 stimmberechtigte Gemeindevertreter)

14. Nominierung von drei Mitgliedern in den Tourismusverband

15. Nominierung der Mitglieder in das Partnerschaftskomitee

16. Nominierung der Mitglieder in die Lannach KEG

17. Bestellung der Gemeinderätlichen Personalkommission (drei Dienstgebervertreter)

18. Festsetzung der Sitzungsgelder für Ausschusssitzungen und Gemeinderatssitzungen

19. Bezug Bürgermeister

20. Umbenennung Gewerbestraße in „Lienhartstraße“

21. Gewichtsbeschränkung; Aufhebung der Beschlüsse vom 14.06., 28.06. und 18.10.2004

22. Aufhebung der Beschlüsse vom 15.12.2000, 15.11.2004 und 29.11.2004 betreffend „Ankauf Grundstück Schlossstraße 1“

23. Kinderferienbetreuung

24. Fahrsicherheitstraining für Führerscheinneulinge; Kostenübernahme

25. Aufnahme Fuhrparkarbeiter

26. Bestellung Hallenwart durch Lannach KEG; Zustimmung durch den Gemeinderat; Grundsatzbeschluss

27. Kulturbudget; Verfügung durch den Kulturausschuss

28. 30 km/h-Beschränkung Launeggstraße; Verlegung

29. Steingarten Lannach; Benützung des Gemeindegrundstückes

30. Brunnen Sportverein; Rechnung Firma Schleich

31. Sporthaus: Ankauf Geschirrspüler

32. Aufnahme Verwaltungsassistentin

33. Personalangelegenheiten (nicht öffentlich)

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte. 
Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass zu Beginn der Sitzung 16 Gemeinderäte anwesend sind.
Die Sitzung ist beschlussfähig. Die 5 Gemeinderäte der SPÖ-Fraktion treffen um etwa 18:35 im Sitzungssaal ein. 
Pkt. 4) Genehmigung des Protokolls vom 13.12.2004:
Einleitend berichtet der Bgm., dass er zu diesem Tagesordnungspunkt eine Rechtsauskunft eingeholt hat und ihm auf diesem Wege mitgeteilt wurde, dass nur jene Gemeinderäte der vorhergehenden Amtsperiode über die Genehmigung des Protokolls abstimmen dürfen.
Der Bgm. stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Alle 8 anwesenden Gemeinderäte der vorhergehenden Gemeinderatsperiode, welche bei der Sitzung am 13.12.2004 anwesend waren, stimmen für die Genehmigung des Protokolls (GR Steiner, GR Pinter, GR Hoffmann, GR Hubmann, Gem.kass. Krenn, GR Lang, GR Ing. Flecker und der Bgm.). Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Danach treffen die Gemeinderäte Statthaler, Schmölzer, Ing. Doppelreiter Jaritz und DI Sprung im Sitzungssaal ein.
Pkt. 5) Bericht des Bürgermeisters:
Der Bgm. berichtet, dass mit dem Ausbau der Landesstraße L 340 im „Abschnitt Hötschdorf“ in ein bis zwei Wochen begonnen werden kann. In diesem Zusammenhang hat die Stmk. Landesregierung in der Sitzung vom 31.01.2005 die Genehmigung erteilt, die Straßenbauarbeiten für dieses Bauvorhaben an die Fa. Granit GmbH, Graz, mit einer Auftragssumme in Höhe von EUR 765,876,82 zu übertragen. Weiters teilt er mit, dass sich die Gemeindeleistung für dieses Bauvorhaben auf etwa EUR 145.000,-- beläuft.
In seinem weiteren Bericht informiert der Bgm. die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass das Entschädigungsverfahren MG Lannach – Ing. Hornich nun einer endgültigen Erledigung zugeführt werden konnte. In einem Beschluss des Obersten Gerichtshofes vom 16.02.2005 wurde der Revisionsrekurs von Ing. Herfried Hornich als unzulässig zurückgewiesen.

Der Bgm. berichtet, dass Frau Landeshauptmann Waltraud Klasnic auch für das Jahr 2005 Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von EUR 300.000,-- für die Finanzierung der Kultur- und Veranstaltungshalle zugesagt hat.

Pkt. 6) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:
GR Steiner fragt an, warum der Bericht der Kassaprüfer nicht auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung steht.

In seiner zweiten Anfrage, erkundigt er sich danach, warum sich der Bgm. ablehnend gegenüber einer Anfrage der Spedition Meindl hinsichtlich Ansiedelung eines Betriebes in der Marktgemeinde Lannach zeigte.

Der Bgm. äußert, dass er in der nächsten Sitzung auf die beiden Fragen antworten wird.

Daraufhin erwähnt GR Steiner, dass es in der Gemeindeordnung festgehalten ist, Berichte des Prüfungsausschusses auf die Tagesordnung der nachfolgenden Gemeinderatssitzung zu nehmen.
GR DI Saurugger möchte wissen, um welche Förderart es sich bei der Förderung des Sportvereines handelt und, ob bereits eine Auszahlung dieses Betrages erfolgt ist.
Weiters bezieht er sich auf die Müllsammelaktion am 09.04.2005, im Anschluss welcher der Bgm. alle Teilnehmer zu einer Jause eingeladen hat. Er erkundigt sich danach, ob diese Jause von den Verfügungsmitteln des Bgm. oder aus dem Gemeindebudget bezahlt wurde. Er ergänzt, dass eine Bezahlung aus Verfügungsmitteln vorgenommen werden müsste, da die Einladung seitens des Bürgermeisters erging.
Auf die erste Anfrage antwortet der Bgm., dass nach der Sparkassenfusionierung in Stainz ein Fördertopf für die Gemeinden eingerichtet wurde. Weiters berichtet er, dass aufgrund eines Ansuchens des Sportvereines, im Gemeindevorstand eine Förderung für den Verein beschlossen wurde und der Förderbetrag von der Steiermärkischen zur Verfügung gestellt wurde.

Daraufhin wurde ein Betrag in Höhe von EUR 15.000,-- für das heurige Jahr an den Sportverein ausbezahlt.

Zur zweiten Anfrage erwähnt der Bgm., dass er als Bürgermeister die Gemeinde nach außen vertritt und somit auch stellvertretend für die Gemeinde Einladungen in seinem Namen durchführen darf. Des Weiteren teilt er mit, dass die Kosten für die Jause anlässlich der Flurreinigungsaktion aus dem Gemeindebudget bezahlt werden.
GR Ing. Doppelreiter möchte wissen, welche Tagesordnungspunkte, die in der vorhergehenden Amtsperiode vom Gemeinderat beschlossen wurden, seitens des Bgm. noch nicht vollzogen wurden.

In seiner zweiten Anfrage erkundigt er sich nach dem derzeitigen Stand der Bebauungspläne Haas–Haas und Kaiserberg.
Der Bgm. antwortet, dass es durchaus möglich ist, dieselben Punkte, welche bereits in einer Sitzung behandelt wurden, nochmals auf die Tagesordnung zu nehmen.

Hinsichtlich der Bebauungspläne erwähnt er, dass alle offenen Punkte in der Planungsausschusssitzung am 26.04.2005 behandelt werden.
Vizebgm. Statthaler möchte wissen, wer derzeit die wirtschaftliche Führung der Steinhalle trägt.
Der Bgm. berichtet, dass der Geschäftsführer für das Management verantwortlich ist und in der nächsten Sitzungen eine Entscheidung hinsichtlich zukünftiger Unterstützung des Managements getroffen werden soll.

GR Schmölzer ersucht darum, allen neuen Gemeinderäten je ein Exemplar der Steirischen Gemeindeordnung, sowie für alle Mitglieder des Prüfungsausschusses Praxishandbücher auszuhändigen.
Daraufhin erwähnt der Bgm., dass bereits Gemeindeordnungen angekauft wurden, welche an die Gemeinderäte ausgeteilt werden. Weiters versichert er, dass die erforderlichen Handbücher für die Mitglieder des Prüfungsausschusses bestellt werden.
GR Jaritz erkundigt sich danach, warum die Kurrende von Herrn Jöbstl ausgetragen wird, und nicht, wie es die Gemeindeordnung vorsieht, durch einen Bediensteten der Gemeinde bzw. durch einen Postbeamten mittels RSa- oder RSb-Briefen.
Der Bgm. antwortet, dass sich das Austragen der Kurrende durch Herrn Jöbstl bestens bewährt hat, er sich jedoch diesbezüglich erkundigen wird, ob die bisher gehandhabte Vorgehensweise auch den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
Nachfolgende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:

Bgm.: „Stellenausschreibungen“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Bgm.: „Liegenschaft Steinscherer, Ankauf“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

GR Steiner: „Bericht der Kassaprüfer“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. 

Der Bgm. erwähnt, dass keinerlei Vorbereitungen zu diesem Punkt getroffen wurden.
GR Steiner äußert, dass die Sitzungen des Prüfungsausschusses bereits vor längerer Zeit abgehalten wurden und der Bgm. ausreichend Zeit für das Verfassen der Stellungnahmen zur Verfügung hatte.
Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen gegen den Antrag von GR Steiner, die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als abgelehnt.
Pkt. 7) Bestellung der Gemeindefachausschüsse:

a) Prüfungsausschuss (§ 86 GO):
Der Bgm. stellt den Antrag, den Beschluss der konstituierenden Sitzung vom 08.04.2005 hinsichtlich der Festsetzung der Anzahl der Mitglieder im Prüfungsausschuss aufzuheben und den Prüfungsausschuss mit nur 6 Mitgliedern festzusetzen. 
GR DI Saurugger erkundigt sich nach der Begründung für diesen Antrag.
GR Steiner erwähnt, dass für den Prüfungsausschuss eine ungerade Anzahl an Mitgliedern vorgesehen ist.

Ing. Kahr erläutert, dass der Gemeinderat festsetzen kann, wie viele Mitglieder in den Prüfungsausschuss nominiert werden sollen. Jede, im Gemeinderat vertretene, Fraktion kann ein Mitglied entsenden. Die weiteren Mitglieder werden nach dem d´Hondtschen Verfahren aufgeteilt.
GR DI Saurugger möchte wissen, warum dieser Antrag erst jetzt gestellt wird.
Daraufhin erklärt der Bgm., dass jeder Gemeinderat das Recht hat, auch während der Sitzung, zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, Anträge zu stellen.

GR Steiner ist der Meinung, dass die ÖVP-Fraktion nur nach einem System sucht, um möglichst viele Vertreter der eigenen Partei im Ausschuss zu haben und daher eine Reduzierung der Mitgliederzahl angestrebt wird.
Der Bgm. entgegnet, dass es jeder Fraktion obliegt, welche Anträge sie stellen und weist die Äußerung von GR Steiner zurück.

GR DI Saurugger erkundigt sich nochmals nach der Begründung für den gestellten Antrag.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass es sinnvoll wäre, die Ausschüsse möglichst klein zu halten.

Der Bgm. wiederholt nochmals seinen Antrag.

Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen für den Antrag, die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Der Bgm. erklärt, dass die stimmenschwächste Fraktion Anrecht auf die Funktion des Obmannes des Prüfungsausschusses hat. Weiters ersucht er um Bekanntgabe der Vorschläge für die Besetzung des Prüfungsausschusses.
Es werden folgende Mitglieder vorgeschlagen:
ÖVP:
Michaela Reinisch, Erich Lang, Christine Hubmann

SPÖ:
Manfred Jaritz

OBL:
Franz Rauscher

FPÖ:
Anton Steiner

GR Steiner bezieht sich auf § 28 Abs. 2 der Steir. Gemeindeordnung und verliest diese Textpassage, wonach die Wahl der Ausschussmitglieder mittels Stimmzettel vorzunehmen ist, außer es liegt ein einstimmiger Beschluss für eine Abstimmung mittels Handzeichen vor.

Daraufhin stellt der Bgm. den Antrag, die Wahl der Mitglieder in die Ausschüsse mittels Handzeichen vorzunehmen.
GR Steiner stimmt gegen den Antrag, die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.
18:57 Uhr – Unterbrechung der Sitzung
19:10 Uhr – Fortführung der Sitzung

GR Ing. Flecker wiederholt den Antrag des Bürgermeisters, die Wahl der Mitglieder in die Ausschüsse mittels Handzeichen vorzunehmen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Daraufhin lässt der Bgm. über die vorhin genannten Vorschläge hinsichtlich der Besetzung des Prüfungsausschusses mittels Handzeichen abstimmen.
Die Vorschläge zur Besetzung des Prüfungsausschusses werden seitens des Gemeinderates einstimmig angenommen.

b) Planungsausschuss (§ 28 GO)

Es werden folgende Personen als Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen:
ÖVP:
Bgm. Josef Niggas, DI Renate Peter, Christine Hubmann

(Ersatz: Ing. Gerhard Flecker, Bernd Hoffmann, José Baier)

SPÖ:
Ing. Franz Doppelreiter (Ersatz: Ronald Statthaler)

OBL:
DI Vinzenz Saurugger (Ersatz: Matthias Pinter)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

c) Bauausschuss (§ 28 GO)
Es werden folgende Personen als Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen:

ÖVP: 
Erich Lang, Ing. Gerhard Flecker, Bernd Hoffmann

(Ersatz: Ernst Weiß, Michaela Reinisch, DI Renate Peter)

SPÖ:
Ing. Franz Doppelreiter (Ersatz: Ronald Statthaler)

OBL:
Matthias Pinter (Ersatz: DI Vinzenz Saurugger)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

d) Umweltausschuss (§ 28 GO)
Es werden folgende Personen als Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen:

ÖVP:
Robert Sauer, Ernst Weiß, José Baier


(Ersatz: Christine Hubmann, Erich Lang, Bernd Hoffmann)

SPÖ:
DI Werner Sprung (Ersatz: Manfred Jaritz)

OBL:
DI Vinzenz Saurugger (Ersatz: Matthias Pinter)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

GR DI Saurugger teilt mit, dass er als Obmann des Umweltausschusses zur Verfügung stehen würde.

e) Kulturausschuss (§ 28 GO)

Es werden folgende Personen als Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen:

ÖVP:
Ing. Gerhard Flecker, Michaela Reinisch, Christine Hubmann


(Ersatz: DI Renate Peter, Erich Lang, Bernd Hoffmann)

SPÖ:
Adelheid Schmölzer (Ersatz: DI Werner Sprung)

OBL:
Peter Pommer (Ersatz: Franz Rauscher)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

f) Sozialausschuss (§ 28 GO)

Es werden folgende Personen als Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen:

ÖVP:
Bernd Hoffmann, Christine Hubmann, Ernst Weiß


(Ersatz: Michaela Reinisch, Robert Sauer, Erich Lang)
SPÖ:
Manfred Jaritz (Ersatz: Adelheid Schmölzer)
OBL:
Peter Pommer (Ersatz: Franz Rauscher)

Die Anträge werden einstimmig angenommen.

Pkt. 8) Bestellung der Schriftführer (§ 53 GO):
Als Schriftführer werden folgende Personen nominiert:
ÖVP: Christine Hubmann

SPÖ: Adelheid Schmölzer

FPÖ: Anton Steiner

OBL: DI Vinzenz Saurugger

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 9) Nominierung der Mitglieder in den Wasserverband Lannach – St. Josef:

Der Bgm. berichtet, dass die Marktgemeinde Lannach gemäß der neuen Satzungen des Wasserverbandes, 14 von insgesamt 20 Mitglieder in den Verband entsenden darf (8 x ÖVP, 3 x SPÖ, 3 x OBL).

Es werden folgende Personen vorgeschlagen:

ÖVP:
Bernd Hoffmann, Ing. Gerhard Flecker, Christine Hubmann, Robert Sauer, Michaela Reinisch, DI Renate Peter, Ernst Weiß, Franz Niggas
SPÖ:
DI Werner Sprung, Karl Walter, Wolfgang Schanza

OBL:
Franz Rauscher, Helmut Lerchegger, Matthias Pinter
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 10) Nominierung der Mitglieder in den Reinhaltungsverband Unteres Kainachtal:
Der Bgm. teilt mit, dass die Marktgemeinde Lannach 10 Mitglieder in den Reinhaltungsverband Unteres Kainachtal entsenden darf (6 x ÖVP, 2 x SPÖ, 2 x OBL).
Es werden folgende Personen vorgeschlagen:

ÖVP:
Bgm. Josef Niggas, Bernd Hoffmann, Michaela Reinisch, Raimund Krenn, Erich Lang, Ing. Gerhard Flecker

SPÖ:
DI Werner Sprung, Karl Walter

OBL:
Matthias Pinter, Peter Pommer

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 11) Nominierung von zwei Mitgliedern in den Wasserverband Unteres Kainachtal:

Der Bgm. berichtet, dass die ÖVP-Fraktion beide Mitglieder in den Wasserverband Unteres Kainachtal entsenden darf.

Als Mitglieder werden Bgm. Josef Niggas und Robert Sauer vorgeschlagen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 12) Nominierung der Mitglieder in den Sozialhilfeverband (2 stimmberechtigte Gemeindevertreter und 1 Vertreter mit beratender Stime):

Es werden folgende Personen als stimmberechtigte Gemeindevertreter (2 x ÖVP) bzw. als Vertreter mit beratender Stimme (1 x OBL) vorgeschlagen:

ÖVP:
Bgm. Josef Niggas, Raimund Krenn (Ersatz: Robert Sauer, José Baier)

OBL:
Peter Pommer (Ersatz: Franz Rauscher)

Vizebgm. Statthaler möchte wissen, womit das Recht der OBL-Fraktion, einen Vertreter in den Sozialhilfeverband zu entsenden, begründet wird.

Ing. Kahr bezieht sich auf ein Schreiben der Bezirksverwaltungsbehörde vom 21.03.2005, in welchem mitgeteilt wird, dass bestimmten Namenslisten, unter anderem auch der OBL Lannach, das Recht eingeräumt wird, ein Mitglied, sowie ein Ersatzmitglied in den Sozialhilfeverband zu entsenden. Er ergänzt, dass dieselbe Regelung auch für den Abfallwirtschaftsverband zur Anwendung gelangt.
Der Bgm. stell den Antrag, oben genannte Personen in den Sozialhilfeverband zu entsenden. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 13) Nominierung der Mitglieder in den Abfallwirtschaftsverband (2 stimmberechtigte Gemeindevertreter):

Es werden folgende Personen als stimmberechtigte Gemeindevertreter (2 x ÖVP) bzw. als Vertreter mit beratender Stimme (1 x OBL) vorgeschlagen:

ÖVP:
Bgm. Josef Niggas, Robert Sauer (Ersatz: Raimund Krenn, José Baier)
OBL:
DI Vinzenz Saurugger (Ersatz: Matthias Pinter)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 14) Nominierung von drei Mitgliedern in den Tourismusverband:
Es werden folgende Personen vorgeschlagen (2 x ÖVP, 1 x SPÖ):

ÖVP:
Bgm. Josef Niggas, Ing. Gerhard Flecker 

(Ersatz: Robert Sauer, DI Renate Peter)

SPÖ:
Manfred Jaritz (Ersatz: Ronald Statthaler)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 15) Nominierung der Mitglieder in das Partnerschaftskomitee:
Der Bgm. stellt den Antrag, das Komitee mit 4 Mitgliedern der ÖVP-Fraktion, 2 Migliedern der OBL-Fraktion und ebenfalls 2 Mitgliedern der SPÖ-Fraktion zu besetzen. Darüber hinaus stellt er den Antrag, Ing. Daniel Kahr und Mag. Aloisia Zettl als weitere Mitglieder zu kooptieren.
Der Bgm. berichtet, dass seitens der ÖVP-Fraktion folgende Mitglieder vorgeschlagen werden:
Bgm. Josef Niggas, Robert Sauer, Raimund Krenn, Ing. Gerhard Flecker

GR Steiner fragt an, warum bewährte Mitarbeiter des Komitees, wie z.B. Alfred Tacheron oder Johann Steiner, die diese Gemeindepartnerschaften mit aufgebaut haben, nun nicht mehr in das Komitee berufen werden.
Daraufhin antwortet der Bgm., dass der neue Gemeinderat entscheidet, wer nominiert werden soll.

Er stellt nochmals den Antrag, das Komitee mit 4 Mitgliedern der ÖVP-Fraktion, 2 Mitgliedern der SPÖ-Fraktion und 2 Mitgliedern der OBL-Fraktion zu besetzen, sowie 2 weitere zu kooptieren.

GR Steiner stimmt gegen den Antrag, die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als angenommen.
Es werden folgende Mitglieder für das Partnerschaftskomitee vorgeschlagen:

ÖVP:
Bgm. Josef Niggas, Robert Sauer, Raimund Krenn, Ing. Gerhard Flecker

OBL:
Matthias Pinter, Johann Steiner

SPÖ:
Alfred Tacheron, Sabine Tanzbett

Herr Johann Steiner – als Zuhörer anwesend – äußert, dass er nicht als Mitglied in das Partnerschaftskomitee nominiert werden möchte; er bedankt sich jedoch für das entgegengebrachte Vertrauen. Weiters berichtet er, dass ihm Herr Alfred Tacheron telefonisch mitgeteilt hat, dass auch er darum bittet, nicht als Komiteemitglied vorgeschlagen zu werden.
19:35 Uhr: Unterbrechung der Sitzung
19:50 Uhr: Fortführung der Sitzung

Aufgrund der Wortmeldung von Herrn Johann Steiner teilt Vizebgm. Statthaler mit, dass seitens der SPÖ-Fraktion Sabine Tanzbett und Ronald Statthaler vorgeschlagen werden.
Die OBL-Fraktion schlägt anstelle von Herrn Steiner, Peter Pommer vor.
Die Anträge werden einstimmig angenommen.

Pkt. 16) Nominierung der Mitglieder in die Lannach KEG:
Einleitend erklärt der Bgm., dass die ersten 6 Beiratsmitglieder nach dem d´Hondtschen Verfahren ausgewählt werden. Wenn aufgrund dieser Besetzung eine, im Gemeinderat vertretene, Fraktion kein Mitglied im Beirat hat, so wird ein zusätzliches Mitglied dieser Fraktion nominiert.

Es werden folgende Personen vorgeschlagen:
ÖVP:
Erich Lang, José Baier, Michaela Reinisch, Bernd Hoffmann


(Ersatz: Ernst Weiß, DI Renate Peter, Robert Sauer, Christine Hubmann)

OBL:
Matthias Pinter (Ersatz: DI Vinzenz Saurugger)

SPÖ:
Ronald Statthaler (Ersatz: Manfred Jaritz)
FPÖ:
Anton Steiner
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 17) Bestellung der Gemeinderätlichen Personalkommission (drei Dienstgebervertreter):
Es werden folgende Personen vorgeschlagen:

ÖVP:
Bgm. Josef Niggas, Raimund Krenn 

(Ersatz: Robert Sauer, Michaela Reinisch)

SPÖ:
Ronald Statthaler (Ersatz: Manfred Jaritz)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 18) Festsetzung der Sitzungsgelder für Ausschusssitzungen und Gemeinderatssitzungen:
Der Bgm. informiert in diesem Zusammenhang über die bisherige Regelung gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 11.12.2002, wo ein Sitzungsgeld für Fachausschüsse in Höhe von EUR 30,-- und für Gemeinderatssitzungen in Höhe von EUR 35,-- pro Sitzung festgelegt wurde. Das Sitzungsgeld für Ausschussobmänner wurde seinerzeit mit EUR 35,-- festgelegt.
Der Bgm. stellt namens der ÖVP-Fraktion den Antrag, das Sitzungsgeld für Gemeinderatssitzungen bei EUR 35,-- pro Sitzung zu belassen, jedoch das Sitzungsgeld für Ausschüsse auf EUR 35,-- bzw. für Ausschussobmänner auf EUR 70,-- pro Sitzung zu erhöhen. 

Er begründet seinen Antrag für die Erhöhung des Sitzungsgeldes für Ausschussobmänner darin, dass diese aufwändige Vorbereitungsarbeiten für Sitzungen treffen müssen.
GR Steiner macht darauf aufmerksam, dass jeder Gemeinderat gelobt hat, uneigennützig zu arbeiten und er sieht es nicht ein, warum mit finanziellen Mitteln der Gemeinde derart verschwenderisch umgegangen wird. Er empfindet die Anhöhung des Sitzungsgeldes für Ausschussobmänner auf EUR 70,-- als Frechheit.
Weiters möchte er wissen, warum diese Angelegenheit erst jetzt, nach den Wahlen, im Gemeinderat behandelt wird.

Vizebgm. Statthaler lehnt ebenfalls die beantragte Erhöhung des Sitzungsgeldes ab. Weiters meint er, dass man aufgrund des Sitzungsverlaufes davon ausgehen kann, dass alle Ausschussobmänner von Gemeinderäten der ÖVP-Fraktion gestellt werden. Er vermutet, dass diese Angelegenheit in direktem Zusammenhang mit dem nachfolgenden Tagesordnungspunkt „Bezug Bürgermeister“ steht.
GR DI Saurugger sieht sein Gemeinderatsmandat als Ehrenfunktion an und meint, dass EUR 30,-- pro Sitzung mehr als ausreichend seien. Des Weiteren äußert er, dass der Gemeinderat eine gewisse Vorbildfunktion gegenüber den Bürgern haben sollte, und er sich nicht unnötig an Steuergeldern bedienen sollte. Er berichtet, dass er den Differenzbetrag an Sitzungsgeldern, welche er zukünftig beziehen wird, einem sozialen Fond zukommen lassen wird.
Auch GR Doppelreiter ist der Meinung, dass das bisher gewährte Sitzungsgeld vollkommen ausreichend sei und stellt den Antrag, diese Angelegenheit nochmals zu diskutieren und eine mögliche Erhöhung erst im nächsten Voranschlag zu berücksichtigen.
GR Rauscher meint, dass die ÖVP-Fraktion ihre Wahlversprechen nicht einhält und bezieht sich auf den Folder „Zukunft Lannach“, in welchem die ÖVP Lannach versprach, auch in Hinkunft auf zielstrebige Sparsamkeit zu achten.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass es selbstverständlich jedem Gemeinderat freisteht, wozu er diese Sitzungsgelder verwendet.

GR Ing. Flecker empfindet die Erhöhung des Sitzungsgeldes für Ausschussobmänner auf EUR 70,-- für gerecht, da für diese ein 3- bis 4-mal so hoher Arbeitsaufwand anfällt. Weiters bezieht er sich auf die Wortmeldung von Vizebgm. Statthaler und meint, dass noch keine Ausschussobmänner gewählt wurden und man nicht wissen kann, welche Fraktionen die einzelnen Obmänner stellen werden.

Gem.kassier Krenn äußert, dass er den Antrag des Bgm. unterstützen wird, da er die Erhöhung des Sitzungsgeldes als völlig gerechtfertigt empfindet.

GR Steiner erkundigt sich danach, welcher Paragraph der Gemeindeordnung aussagt, dass Gemeinderäte Sitzungsgelder annehmen müssen.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass er nie behauptet hat, dass Ausschussobmänner dazu verpflichtet sind, Sitzungsgelder anzunehmen. Weiters führt er an, dass der Gemeinderat dazu berechtigt ist, Sitzungsgelder bis zu einer Höhe von 20 % des Bürgermeisterbezuges zu beschließen.
GR Rauscher stellt in diesem Zusammenhang den Antrag, dass er auch weiterhin nur mit EUR 30,-- pro Sitzung entlohnt werden möge.

GR Jaritz ist der Meinung, dass das Sitzungsgeld nur als eine finanzielle Anerkennung und nicht als Gehalt zu sehen ist. Weiters plädiert er darauf, mit den Steuergeldern möglichst sparsam umzugehen und ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 30,-- beizubehalten.

GR Rauscher regt die anwesenden Zuhörer an, sich darüber ein Bild zu machen, wie in der Marktgemeinde Lannach mit finanziellen Mitteln umgegangen wird.
Der Bgm. wiederholt nochmals seinen Antrag.

Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen dafür. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

GR Steiner begründet seine Gegenstimme damit, dass jeder Gemeinderat gelobt hat, sein Mandat uneigennützig auszuüben, die Erhöhung des Sitzungsgeldes jedoch als Eigennützigkeit zu sehen ist.

GR Rauscher wiederholt nochmals seinen Antrag. Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen dagegen. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.

Vizebgm. Statthaler stellt im Namen der gesamten SPÖ-Fraktion den Antrag, Gemeinderatsmitgliedern ein Sitzungsgeld von EUR 30,-- pro Sitzung zu gewähren. Die Mitglieder der OBL-Fraktion schließen sich diesem Antrag an.

Die 11 Mitglieder der ÖVP-Fraktion stimmen gegen den Antrag. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als abgelehnt.

Pkt. 29) Steingarten Lannach; Benützung des Gemeindegrundstückes:
Zu diesem Tagesordnungspunkt sind die beiden Herren Ing. Petrasch von der Fa. Steingarten GmbH, Industriestraße 19 anwesend.
Einleitend stellt sich Herr Petrasch sen. kurz vor und erläutert sein Anliegen wie folgt:

Er ersucht die Marktgemeinde Lannach, das an den Betrieb angrenzende Gemeindegrundstück, seitens der Fa. Steingarten GmbH gegen einen entsprechenden Pachtzins mitbenützen zu dürfen. Weiters gibt er an, dass das Grundstück von der Fa. Steingarten eingeschottert und abgegrenzt würde und er versichert, dass es nur von kleineren LKWs befahren würde. Herr Petrasch jun. ergänzt, dass das Grundstück als Lager für Felsen mit einem Gewicht von mehr als einer Tonne dienen würde.
Der Bgm. erklärt, dass es sich hierbei um das Grundstück Nr. 361/21 im Ausmaß von 1.170 m² handelt, welches ehemals von der Fa. Ferngas GmbH mitbenützt wurde.

DI Lesky erwähnt, dass es sich hierbei nur um eine Teilfläche des Grundstückes handelt.

Der Bgm. schlägt vor, der Fa. Steingarten GmbH das Grundstück gegen einen jährlichen Pachtzins in Höhe von EUR 100,-- zu überlassen und mit der Firma einen entsprechenden Pachtvertrag abzuschließen.

GR DI Saurugger erkundigt sich danach, wie viel die Fa. Ferngas GmbH damals für die Benützung des Grundstückes bezahlt hat.

DI Lesky antwortet, dass mit der Fa. Ferngas GmbH ein Pachtzins in Höhe von ATS 1.000,-- zuzügl. 10 % MwSt. pro Monat vereinbart wurde.

GR DI Saurugger meint, dass aufgrund der geplanten gewerblichen Nutzung des Grundstückes, ein Pachtzins von EUR 1.000,-- verrechnet werden sollte. Daraufhin erwähnt DI Lesky, dass dieses Grundstück im Flächenwidmungsplan als Verkehrsfläche ausgewiesen ist. Er verliest den vorbereiteten Entwurf des Pachtvertrages.
GR Steiner erkundigt sich nach der Anzahl der Beschäftigten der Fa. Steingarten GmbH.

Herr Petrasch antwortet, dass die Fa. Steingarten GmbH 2 Personen im Lannacher Betrieb beschäftigt.

GR DI Saurugger stellt den Antrag, der Fa. Steingarten GmbH einen monatlichen Pachtzins in Höhe von EUR 1.000,-- für die Benützung des Grundstückes zu verrechnen. 

Der Bgm. stellt den Antrag, den vorliegenden Pachtvertragsentwurf zu genehmigen und der Fa. Steingarten GmbH einen jährlichen Pachtzins in Höhe von EUR 100,-- zu verrechnen.

Die Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion und GR Rauscher stimmen für den Antrag des Bgm. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Im Anschluss daran bedanken sich die Herren Petrasch beim Gemeinderat und verlassen die Sitzung.
Pkt. 19) Bezug Bürgermeister:
Zu diesem Tagesordnungspunkt verliest der Bgm. § 6 Abs. 1 des Steiermärkischen Gemeinde-Bezügegesetzes, welcher vorsieht, dass Bürgermeistern von Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 3.001 und 5.000 ein Bezug in Höhe von 34 % eines Abgeordneten gebührt. Weiters verliest er § 6 Abs. 2 des Stmk. Gemeinde-Bezügegesetzes, welcher wie folgt lautet: 

„ Wenn in einer Gemeinde auf Grund der besonderen Aufgabenstellung in wirtschaftlicher, kultureller, sozialer oder sonstiger Hinsicht eine erhöhte Arbeitsbelastung anfällt, kann der Gemeinderat in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern durch Beschluss den Bezug gemäß Abs. 1 um 25 % erhöhen.“

Mit der Erhöhung des Bürgermeisterbezuges erhöht sich automatisch der Bezug der übrigen Vorstandsmitglieder.

Der Bgm. begründet die Erhöhung seines Bezuges mit seiner, seit 10 Jahren erfolgreichen Arbeit an der Spitze der Marktgemeinde Lannach.
Des Weiteren stellt er den Antrag, die 25%-ige Erhöhung seines Bezuges, sowie der damit verbunden Erhöhung des Bezuges der übrigen Gemeindevorstandsmitglieder zu genehmigen.

GR Ing. Doppelreiter fragt an, ob es zu erwarten ist, dass diese Angelegenheit von nun an auf jeder Tagesordnung von Gemeinderatssitzungen zu finden ist.

Vizebgm. Sauer findet es bedauernswert, dass der Bgm. sich für eine Bezugserhöhung rechtfertigen muss. Des Weiteren berichtet er, dass er diesbezüglich Erkundigungen bei Herrn Hofrat Dr. Schille eingeholt hat, welcher ihm mitteilte, dass diese Vorgehensweise völlig rechtens sei.
GR Steiner weist darauf hin, dass der Bgm. bereits eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 37.200,-- jährlich erhält. Der Bgm. korrigiert diese Zahl und zeigt den Mitgliedern des Gemeinderates eine Aufstellung über seinen monatlichen Bruttobezug in Höhe von EUR 2.588,50.
GR Steiner entgegnet, dass der Bgm. im Jahr 2004 bereits EUR 35.790,-- als Aufwandsentschädigung erhalten hat und im Voranschlag 2005 ein Betrag in Höhe von 37.200,-- vorgesehen ist. Er empfindet eine Erhöhung des Bezuges als große Frechheit, denn die Leistungen des Bgm., welche dieser vorhin angesprochen hat, wurden auch mit einer Entschädigung von ca. EUR 36.000,-- erzielt. Weiters meint er, dass die Gemeinde nicht als Selbstbedienungsladen gesehen werden sollte.
GR DI Saurugger äußert, dass die erfolgreiche Entwicklung der Marktgemeinde Lannach einzig und allein mit der ausgezeichneten Lage des Ortes zusammenhängt. Er erwähnt, dass der Bgm. zwar sehr engagiert ist, jedoch nicht zu einer positiven Entwicklung beigetragen hat. Darüber hinaus regt er die Mitglieder der ÖVP-Fraktion dazu an, sich eine 25%ige Bezugserhöhung nochmals gründlich zu überlegen. Des Weiteren empfindet er es als nicht gerechtfertigt, dass der Bgm. nach einer Gemeinderatswahl, wo er weniger als 50 % der Zustimmung erreicht hat eine Erhöhung seines Bezuges von 25 % fordert.
Vizebgm. Statthaler würde eine Gehaltserhöhung von 25 % erschreckend finden und erwähnt, dass er noch nie von einer derartigen Erhöhung von umgerechnet etwa ATS 1,5 Mio. gehört habe.
GR Steiner weist darauf hin, dass eine 25%ige Erhöhung umgerechnet etwa ATS 639.000,-- betragen würde. Auch er empfindet eine Erhöhung als ungerechtfertigt, da keine zusätzlichen Leistungen seitens des Bgm. erbracht werden.
GR Pinter weist darauf hin, dass die meisten Vertragsbediensteten der Gemeinde durchschnittlich etwa 60 % weniger verdienen und stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob diese wirklich um 60 % weniger wert seien als der Bgm. Weiters möchte er wissen, ob alle Mitglieder der ÖVP-Fraktion hinter einer Erhöhung stehen, oder ob dies nur ein Antrag seitens des Bgm. ist. Er ruft in Erinnerung, dass sich Vizebgm. Statthaler und er selbst bereits in der letzten Vorstandssitzung negativ zu einer möglichen Bezugserhöhug geäußert haben, da sie eine derartige Gehaltserhöhung als völlig überhalten empfinden.
Gem.kass. Krenn entgegnet, dass er den Antrag des Bgm. unterstützen wird, da dieser meist eine 80-Stunden-Woche aufweist und dafür auch leistungsgerecht entlohnt werden sollte.
GR Ing. Doppelreiter fragt an, ob er im Falle einer Bezugserhöhung auch weiterhin Kilometergeld und Verfügungsmittel in Anspruch nehmen würde. Weiters meint er, dass eine eventuelle Erhöhung als Pauschalabgeltung für diese Dinge gesehen werden sollte. Daraufhin antwortet der Bgm., dass diese Zahlungen in der bisherigen Form beibehalten werden.

GR DI Saurugger wiederholt nochmals, dass kein Missbrauch des Gemeindebudgets erfolgen sollte. Er fordert den Bgm. auf, nochmals über den Antrag nachzudenken und ihn zurückzuziehen. Daraufhin weist der Bgm. diesen Vorwurf auf das Schärfste zurück.

GR Steiner fragt an, welche anderen Gemeinden eine derartige Erhöhung des Bürgermeisterbezuges aufweisen können. Er weist darauf hin, dass dem Bgm. Verfügungsmittel in Höhe von jährlich umgerechnet ATS 150.000,-- zur Verfügung stehen. Weiters meint er, dass es fairer gewesen wäre, diese Angelegenheit vor der Gemeinderatswahl zu diskutieren.

Der Bgm. antwortet, dass GR Steiner selbst recherchieren sollte, welche Gemeinden ebenfalls Bezugserhöhungen beschließen und erwähnt, dass ihm bei den heurigen Gemeinderatswahlen wieder die Mehrheit der Lannacher Bevölkerung gewählt hat.
Der Bgm. wiederholt nochmals seinen Antrag.
Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen für den Antrag, die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

GR Steiner vermisst in dieser Angelegenheit die Befangenheit des Bürgermeisters.
Daraufhin äußert der Bgm., dass in diesem Fall keine Befangenheit seinerseits vorliegt.

20:40 Uhr: Unterbrechung der Sitzung

20:50 Uhr: Fortführung der Sitzung

Pkt. 20) Umbenennung Gewerbestraße in „Lienhartstraße“:
Der Bgm. bezieht sich auf die Gemeinderatssitzung am 03.09.2004, in welcher seitens des Gemeinderates beschlossen wurde, den neu errichteten Straßenzug im Industriegebiet als „Gewerbestraße“ zu benennen.
Des Weiteren informiert er darüber, dass die Errichtung der Straße zur Gänze von Herrn Lienhart bezahlt wurde und dieser eine Umbenennung des Straßenzuges in „Lienhartstraße“ wünscht.
Der Bgm. stellt den Antrag den Beschluss vom 03.09.2004 aufzuheben und die Straße als „Lienhartstraße“ zu bezeichnen.

GR DI Saurugger sieht keinen zwingenden Grund für eine Umbenennung. Darüber hinaus meint er, dass Straßen nicht nach lebenden Personen benannt werden sollten und im Falle einer Umbenennung auch alle bestehenden Straßenschilder ausgetauscht werden müssten.

GR Ing. Doppelreiter ist der Meinung, dass durch die Straßenbezeichnung ein gewisser Bezug zu den Betrieben im Industriegebiet gegeben sein sollte, damit diese auch leichter gefunden werden können; er würde daher die Beibehaltung der Bezeichnung „Gewerbestraße“ empfehlen.
GR Rauscher schließt sich der Aussage von GR Ing. Doppelreiter an.

GR Steiner erwähnt, dass in der damaligen Sitzung der einstimmige Beschluss gefasst wurde, den Straßenzug als „Gewerbestraße“ zu bezeichnen und schließt aus dem vorhin gestellten Antrag des Bgm., dass dieser den damaligen Beschluss bisher noch nicht vollzogen hat. Daraufhin antwortet der Bgm., dass eine Vollziehung des Beschlusses nicht notwendig war. Weiters meint er, dass die Straßenbezeichnung im Sinne des Grundeigentümers vorgenommen werden sollte.

Der Bgm. wiederholt nochmals seinen Antrag.

Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen dafür, GR Rauscher und Vizebgm. Statthaler enthalten sich ihrer Stimmen und die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 21) Gewichtsbeschränkung; Aufhebung der Beschlüsse vom 14.06., 28.06. und 18.10.2004:
Der Bgm. erwähnt, dass dieses Thema bereits in mehreren Sitzungen des Gemeinderates behandelt wurde.
Er bringt den Gemeinderatsmitgliedern § 4 der Verordnung der BH Deutschlandsberg vom 10.11.2004, Zahl 11.0-16/1995 zur Kenntnis, worin ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 18 t Gesamtgewicht für den Brunnweg und den Parkweg verordnet wurde. Weiters verliest er die Namen aller Straßenzüge, für welche unter § 5 der Verordnung ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 32 t Gesamtgewicht verfügt wurde (siehe Verordnung).
Anschließend stellt der Bgm. den Antrag, die Beschlüsse vom 14.06., 28.06. und 18.10.2004 hinsichtlich Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen aufzuheben und die Gewichtsbeschränkungen im Sinne der vorliegenden Verordnung der Bezirksverwaltungsbehörde vom 10.11.2004 zu beschließen.

GR Steiner weist darauf hin, dass der Gemeinderat eine Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen beschlossen hat und seitens der BH Deutschlandsberg die Aufträge an den Bgm. ergangen sind, die gefassten Beschlüsse zu vollziehen. Weiters weist er darauf hin, dass die Mooskirchner Straße mit 22 to beschränkt ist, die angrenzenden Gemeindestraßen jedoch eine Gewichtsbeschräkung von 32 to aufweisen und meint, dass dies keinen Sinn ergibt. Ebenfalls besteht, seiner Ansicht nach, keine Notwendigkeit dafür, die Dobler Straße mit 32 to zu beschränken, da man die vorgelagerte Straße nur mit maximal 22 to befahren darf.

Der Bgm. antwortet, dass auf Landesstraßen, wie z.B. der St. Josefer Straße eine Gewichtsbeschränkung von 22 to herrscht, jedoch durch eine Zusatztafel das Befahren mit Sattelkraftfahrzeugen erlaubt wird. Weiters äußert er, dass sich eine generelle Aufhebung der Gewichtsbeschränkung gegen die Stellungnahme der Bezirkshauptmannschaft und der Landesregierung richten würde.
Er weist nochmals darauf hin, dass eine Beschlussfassung im Sinne der Verordnung der Bezirksverwaltungsbehörde erfolgen sollte, da sich das Befahren der Straßen mit Sattelkraftfahrzeugen negativ auf die Straßenkörper auswirken würde.

GR DI Saurugger ist der Meinung, dass sich der Bauausschuss mit dieser Thematik befassen sollte, um die Notwendigkeit der Gewichtsbeschränkung zu überprüfen und erst dann ein Beschluss im Gemeinderat zu fassen wäre.

GR Ing. Doppelreiter fragt an, welcher Gemeinderatsbeschluss zur Verordnung der Bezirkshauptmannschaft vom 10.11.2004 führte. Der Bgm. antwortet, dass die Landesregierung eine dahingehende Beurteilung getroffen hat.
GR Steiner erkundigt sich danach, welches Ergebnis aufgrund der Überprüfung der Brücken vorliegt.
In diesem Zusammenhang verliest DI Lesky ein Schreiben der BH Deutschlandsberg vom 30.12.2004 hinsichtlich Vorlage eines Gutachtens betreffend Brücken- und Straßenüberprüfungen durch die Gemeinde Lannach. Diesbezüglich teilt er mit, dass seitens der Marktgemeinde Lannach die FA 18D ersucht wurde, im Zuge der Amtshilfe entsprechende Gutachten zu erstellen. DI Reiterer von der FA 18D hat daraufhin die Brücken im Gemeindegebiet von Lannach begutachtet. Von ihm wurde festgestellt, dass 3 Brücken genauer auf ihre Belastbarkeit hin überprüft werden müssen. Dies wird zur Zeit von einem Statikbüro vorgenommen. Hinsichtlich der Überprüfung der Belastbarkeit von Gemeindestraßen wurde seitens der Stmk. Landesregierung noch keine Aktivität gesetzt.
GR DI Sprung möchte wissen, welche Straßenzüge welcher Belastung standhalten.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass einige Straßenzüge nicht einmal eine Gewichtsbelastung von 32 to aushalten und würde den Vorschlag von GR DI Saurugger sinnvoll finden, die Belastbarkeit der einzelnen Straßenzüge zu überprüfen.
Der Bgm. wiederholt nochmals seinen Antrag.
Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen für den Antrag, Vizebgm. Statthaler und GR Rauscher enthalten sich ihrer Stimme und die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Somit gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 22) Aufhebung der Beschlüsse vom 15.12.2000, 15.11.2004 und 29.11.2004 betreffend „Ankauf Grundstück Schlossstraße 1“:
Ausgangslage ist, dass in zwei Sitzungen beschlossen wurde, die Liegenschaft „Schlossstraße 1“ zu einem Preis in Höhe von EUR 378.000,-- anzukaufen, welche jedoch einen Schätzwert von lediglich EUR 265.000,-- aufweist. Daraufhin wurde der Bgm. seitens der Gemeindeaufsichtsbehörde aufgefordert, ohne Aufschub einen Notar mit der Klärung der Rechtslage hinsichtlich der Zufahrt zu beauftragen. Er berichtet, dass er infolge dieser Aufforderung unverzüglich den Notar Mag. Schnabl damit beauftragt hat, welcher in seiner Stellungnahme vom 07.04.2005 mitgeteilt hat, dass das Servitutsrecht für die Zufahrt eingeschränkt ist. DI Lesky verliest die Stellungnahme von Mag. Schnabl.
Im Anschluss daran bringt GR Steiner den Mitgliedern des Gemeinderates eine Stellungnahme der Notargemeinschaft Frizberg, Fürnschuß und Klaftenegger aus Graz, welche von Herrn Dr. Still mit der Klärung der Rechtslage beauftragt wurde, zur Kenntnis. In dieser Stellungnahme ist festgehalten, dass ein Zufahrtsrecht zum Grundstück gegeben ist.

GR Steiner weist darauf hin, dass der Gemeinderatsbeschluss zu vollziehen ist.

GR DI Saurugger meint, dass das Zufahrtsrecht aufgrund der soeben verlesenen Stellungnahme der Notargemeinschaft rechtlich eindeutig nachgewiesen ist.
Weiters erwähnt er, dass das Gebäude, welches sich auf diesem Grundstück befindet, einen einwandfreien Zustand aufweist und in den Wert der Liegenschaft mit einzubeziehen ist. Er ist der Meinung, dass der geforderte Kaufpreis für ein derartiges Liegenschaftsjuwel nicht zu hoch ist und schlägt vor, es seitens der Marktgemeinde Lannach zu erwerben und einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.
Daraufhin entgegnet der Bgm., dass 3 Gründe gegen einen Ankauf des Grundstücks sprechen. Zum einen wiederholt er, dass der Kaufpreis bei EUR 378.000,-- liegt, der Schätzwert jedoch lediglich EUR 265.000,-- beträgt. Zum anderen ist er der Meinung, dass die Marktgemeinde Lannach derzeit keinen Bedarf an dieser Liegenschaft hat. Des Weiteren spricht er die Zufahrtssituation an und meint, dass der Stellungnahme von Herrn Mag. Schnabl Glauben geschenkt werden könne.
Vizebgm. Statthaler meint, dass das Grundstück nicht zu hoch bewertet ist und weist darauf hin, dass die Lannacher Heilmittel GmbH die Liegenschaft vor etwa vier Jahren zu einem Preis von ATS 5,2 Mio. ankaufen wollte. Darüber hinaus wäre eine Genossenschaft bereit gewesen noch mehr zu bezahlen.

GR Rauscher ist der Meinung, dass in diesem Fall über Parteipolitik hinweggesehen werden sollte und man im Vorfeld die rechtliche Situation genau prüfen sollte. Weiters schlägt er vor zu erörtern, inwieweit eine Nutzung der Liegenschaft im Zusammenhang mit der Steinhalle sinnvoll wäre. 

GR DI Saurugger schlägt vor, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen und in einem Ausschuss zu behandeln.
Der Bgm. stellt den Antrag, die Beschlüsse vom 15.12.2000, 15.11.2004 und 29.11.2004 betreffend Ankauf Grundstück Schlossstraße 1 aufzuheben und die Liegenschaft nicht anzukaufen.

Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen dafür, die übrigen Gemeinderäte stimmen gegen den Antrag. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

GR DI Saurugger stellt den Antrag, diesen Punkt zu vertagen und in einem Ausschuss zu behandeln.

Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen dagegen, die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als abgelehnt.

Abschließend stellt der Bgm. den Antrag, die angefallenen Kosten für den Notar Mag. Schnabel seitens der Gemeinde zu übernehmen.

GR Steiner erkundigt sich nach der Höhe der Kosten. Der Bgm. antwortet, dass ihm noch kein Betrag bekannt ist.

Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen für den Antrag. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. GR Ing. Doppelreiter befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. Der Antrag gilt als angenommen.
Pkt. 23) Kinderferienbetreuung:
Der Bgm. berichtet den Mitgliedern des Gemeinderates, dass im Vorjahr 20 Anmeldungen für die Kinderferienbetreuung ergingen, tatsächlich jedoch lediglich 3 bis 6 Kinder pro Tag diese Betreuung in Anspruch genommen haben.
Der Bgm. ersucht auch im heurigen Jahr, diesmal jedoch nur für den Zeitraum von 01.08. bis 02.09.2005 (5 Wochen) eine Kinderbetreuung in der Volksschule anzubieten. Weiters schlägt er vor, die Betreuung wieder über die Kinderbetreuungseinrichtung WIKI Steiermark durchzuführen. Die Kosten für eine 5-wöchige Betreuung über die Institution würden sich auf EUR 5.198,78 belaufen. Hierbei würden den Kindern eine Kindergartenpädagogin in der Zeit von 7:00 bis 13:00 Uhr und eine Kinderbetreuerin in der Zeit von 12:30 bis 18:00 zur Verfügung stehen.
Des Weiteren schlägt der Bgm. vor, dieselben Betreuungstarife wie im Vorjahr zu verrechnen:

20 Wochenstunden:
EUR   88,--/Monat
25 Wochenstunden:
EUR 102,--/Monat

30 Wochenstunden:
EUR 117,--/Monat

35 Wochenstunden:
EUR 131,--/Monat

40 Wochenstunden:
EUR 146,--/Monat

45 Wochenstunden:
EUR 160,--/Monat

50 Wochenstunden:
EUR 175,--/Monat

55 Wochenstunden:
EUR 189,--/Monat

GR DI Saurugger stellt den Antrag, die Kinderbetreuung auf Basis der genannten Konditionen für die gesamte Ferienzeit anzubieten.

Der Bgm. erwähnt, dass dies nicht erforderlich sei und weist darauf hin, dass das Jugendzentrum auch für 1 Woche eine Betreuung im JUZ anbietet.
Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen gegen den Antrag von GR DI Saurugger. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Kinderferienbetreuung über die Kinderbetreuungseinrichtung WIKI Steiermark zu den genannten Konditionen für den Zeitraum 01.08. bis 02.09.2005 anzubieten.

Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion, GR DI Sprung und GR Jaritz stimmen dafür. Die Gemeinderäte Schmölzer, Ing. Doppelreiter und Vizebgm. Statthaler enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Somit gilt der Antrag als angenommen.
Pkt. 24) Fahrsicherheitstraining für Führerscheinneulinge; Kostenübernahme:
Der Bgm. erklärt, dass für alle Führerscheinneulinge die Absolvierung eines Fahrsicherheitstrainings verpflichtend ist. Weiters berichtet er, dass sich die Gesamtkosten hierfür auf je EUR 250,-- belaufen und er erklärt kurz die Mehrphasenausbildung dieses Fahrsicherheitstrainings.

Er stellt den Antrag, allen Führerscheinneulingen mit Hauptwohnsitz in Lannach nach erfolgter Absolvierung des Fahrsicherheitstrainings und entsprechender Nachweislegung, die Kosten für dieses Training in Höhe von je EUR 250,-- rückzuerstatten.
DI Saurugger gratuliert zu diesem Antrag und empfindet diese Förderung als eine sehr sinnvolle Maßnahme.

GR Steiner erkundigt sich danach, ob es eine Altersbegrenzung für die Auszahlung der Förderung geben soll. Der Bgm. antwortet, dass diese Regelung für alle Führerscheinneulinge gelten soll und keine Unterscheidung aufgrund des Alters vorgenommen werden soll.

GR Rauscher möchte wissen, ob dieses Fahrsicherheitstraining auch im Falle von Nachschulungen absolviert werden muss. Der Bgm. teilt mit, dass lediglich für alle Führerscheinneulinge eine Kostenübernahme für das Training erfolgen soll und hier Nachschulungen nicht beinhaltet sind.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 25) Aufnahme Fuhrparkarbeiter:
GR Hubmann verlässt wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Der Bgm. berichtet, dass im Fuhrpark der Bedarf besteht, einen weiteren Mitarbeiter zu beschäftigen. Er teilt mit, dass das Dienstverhältnis mit Herrn Josef Hubmann am 31.08.2004 ausgelaufen ist und eine Verlängerung seitens des Gemeinderates abgelehnt wurde.

Er stellt den Antrag, Herrn Josef Hubmann wieder im Fuhrpark der Marktgemeinde Lannach zu 100 % zu beschäftigen.

GR Ing. Doppelreiter weist darauf hin, dass bisher für jede Stelle bestimmte Qualifikationen erforderlich waren. Er erkundigt sich nach dem derzeitigen Bedarf an Qualifikationen im Wirtschaftshof und weist darauf hin, dass es üblich ist, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder des Roten Kreuzes für derartige Beschäftigungen zu bevorzugen. Weiters äußert er, dass Herr Hubmann nur ein befristetes Dienstverhältnis hatte und spricht die Notwendigkeit einer öffentlichen Ausschreibung dieser Stelle an.

Daraufhin entgegnet der Bgm., dass Herr Hubmann bereits 1 Jahr und 8 Monate lang im Dienst der Gemeinde stand und sich als sehr qualifiziert erwiesen hat. Darüber hinaus ist er auch Mitglied der FF Blumegg-Teipl.
GR DI Saurugger möchte klarstellen, dass er nicht gegen die Aufnahme von Herrn Hubmann ist, jedoch trotzdem gegen den Antrag des Bgm. stimmen wird, da er die Vorgehensweise nicht unterstützt. Er äußert, dass diese Stelle ausgeschrieben werden müsse und entschuldigt sich bei Herrn Hubmann, welcher als Zuhörer anwesend ist, für das Verhalten des Gemeinderates.

Auch Vizebgm. Statthaler ist der Meinung, dass eine öffentliche Ausschreibung der Stelle unbedingt erforderlich ist.

Der Bgm. entgegnet, dass eine Ausschreibung in diesem Fall nicht sinnvoll wäre, da es bereits eine Person gibt, die sich für diese Stelle bestens bewährt hat.

Der Bgm. wiederholt nochmals seinen Antrag.

Die 10 anwesenden Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen für den Antrag. Die übrigen 10 Gemeinderäte stimmen dagegen. Somit gilt der Antrag als abgelehnt.
Frau Hubmann nimmt wieder an der Sitzung teil.
Pkt. 26) Bestellung Hallenwart durch Lannach KEG; Zustimmung durch den Gemeinderat; Grundsatzbeschluss:
Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet der Bgm., dass Herr Johann Hackl bisher die Tätigkeit des Hallenwartes der Steinhalle in der Funktion eines Fuhrparkarbeiters ausgeführt hat. Derzeit ist er zu 37,5 % als Schulwart in der Volksschule und zu 62,5 % als Fuhrparkarbeiter beschäftigt. Weiters teilt er mit, dass Herr Hackl den Wunsch geäußert hat, auch weiterhin als Schulwart in der Funktion eines Gemeindebediensteten tätig zu sein, jedoch auch die Tätigkeiten des Hallenwartes übernehmen möchte.
Vizebgm. Statthaler äußert seine Bedenken, dass die Anstellung von Herrn Hackl als Schulwart und Hallenwart zu einem Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz führen könnte. Des Weiteren erkundigt er sich danach, ob ein Ansuchen der Lannach KEG hinsichtlich Beschäftigung eines Hallenwartes vorliegt.

Der Bgm. antwortet, dass es kein schriftliches Ansuchen gibt. Darüber hinaus erwähnt er, dass diese Dinge bereits mit dem Personal besprochen wurden und er betreffend die Arbeitszeit von Herrn Hackl, keinerlei Bedenken hat. Er berichtet, dass Frau Scherr den Dienst in der Volksschule übernehmen wird, wenn Herr Hackl, aufgrund der Einhaltung seiner Ruhezeiten, in der Früh nicht zum Dienst erscheinen kann.
GR Steiner ist der Meinung, dass ein Hallenwart nicht ausreichen wird, da beispielsweise für das Aufstellen der Tisch ein zweiter Mann benötigt werden würde. Er äußert, dass die Verrechnung der Arbeitsstunden der Fuhrparkarbeiter an die Lannach KEG nicht einwandfrei durchgeführt wurde, da die Tätigkeit des Hallenwartes zum Großteil abends erfolgt ist, der KEG jedoch nur ein Grundpreis verrechnet wurde.
Er erkundigt sich danach, zu welchen Konditionen in Hinkunft ein Gemeindebediensteter an die KEG vermietet werden soll.

Der Bgm. antwortet, dass es in der Steinhalle fallweise den Bedarf eines zweiten Bediensteten gibt. Es wurde bereits ein weiterer Fuhrparkarbeiter teilweise in die Haustechnik der Halle eingeschult. Bisher wurden der KEG im Falle einer Vermietung eines Gemeindebediensteten EUR 16,-- pro Stunde verrechnet.

Weiters informiert er darüber, dass dieser Verrechnungsmodus bis zur übernächsten Sitzung des Gemeinderates überarbeitet wird, um eine angemessene Lösung für die Verrechnung zu finden.

GR Steiner möchte wissen, ob Herr Hackl zu den angeführten Konditionen an die KEG vermietet wird, oder ob Änderungen vorgesehen sind.

Der Bgm. antwortet, dass eine Beschäftigung von Herrn Hackl als Hallenwart seine künftige Entlohnung nicht verändern würde.

Vizebgm. Statthaler weist darauf hin, dass im Falle einer Beschäftigung von Herrn Hackl als Hallenwart, eine zusätzliche Arbeitskraft für den Fuhrpark benötigt werden würde.
Der Bgm. erwähnt, dass vor einiger Zeit Herr Manfred Schaller in den Gemeindedienst aufgenommen wurde, jedoch das Dienstverhältnis mit Herrn Hubmann nicht verlängert wurde.

GR Ing. Doppelreiter ist der Meinung, dass dieser Tagesordnungspunkt besser vorbereitet werden sollte. Er möchte wissen, wie der aktuelle Stand der Überstunden der Fuhrparkmitarbeiter ist.

Der Bgm. antwortet, dass die Stundenlisten der Fuhrparkmitarbeiter unzählige Überstunden aufweisen, sich dies jedoch mit der Aufnahme von Herrn Hubmann ausgleichen würde und somit der Bedarf gedeckt wäre.

GR Pinter erkundigt sich danach, ob eine Lohnerhöhung von Herrn Hackl geplant ist. In weiterer Folge erkundigt er sich nach den Konditionen zu denen Herr Hackl als Hallenwart beschäftigt würde.
Herr Hackl antwortet, dass bisher in keinerlei Hinsicht über eine Lohnerhöhung gesprochen wurde. Des Weiteren äußert er den Wunsch, auch in Hinkunft als Gemeindebediensteter in der Funktion des Schulwartes beschäftigt zu bleiben, jedoch auch die Tätigkeiten des Hallenwartes auszuüben.
Vizebgm. Statthaler äußert, dass man die Fakten klar darlegen sollte und keine Spielchen getrieben werden sollten. Er weist darauf hin, dass im vorhergehenden Tagesordnungspunkt erwähnt wurde, dass Herr Hubmann aus dem Dienst ausgeschieden ist, es sich in Wirklichkeit jedoch um Herrn Hackl handelt, der als Hallenwart beschäftigt werden soll.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass das Dienstverhältnis von Herrn Hubmann nicht verlängert wurde, und aufgrund dessen der Bedarf eines weiteren Fuhrparkarbeiters gegeben ist.

Vizebgm. Statthaler regt an, den Bedarf einer zusätzlichen Arbeitskraft durch das Nennen der aktuellen Überstunden der Fuhrparkarbeiter glaubhaft zu machen.

GR DI Saurugger fragt an, ob in der Fraktionssitzung der ÖVP über eine Gehaltserhöhung von Herrn Hackl gesprochen wurde. Der Bgm. antwortet, dass dies nicht der Fall sei.

Der Bgm. stellt den Antrag, Herrn Hackl weiterhin als Schulwart zu beschäftigen und darüber hinaus als Hallenwart für die Steinhalle einzusetzen.
GR Steiner und GR Pommer stimmen dagegen. Die Gemeinderäte der SPÖ-Fraktion, sowie die Gemeinderäte DI Saurugger, Rauscher und Pinter enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Pkt. 25) Aufnahme Fuhrparkarbeiter:
Der Tagesordnungspunkt wird nochmals aufgegriffen und GR Hubmann verlässt wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Vizebgm. Statthaler erwähnt, dass er bereit wäre nochmals über die Aufnahme von Herrn Hubmann abzustimmen, wenn er über den aktuellen Stand der Überstunden der Fuhrparkarbeiter informiert wird.

Nach kurzer Diskussion einigt man sich darauf, bis zur nächsten Sitzung am 22.04.2005 eine Aufstellung über den derzeitigen Stand an Überstunden vorzubereiten und nochmals über die Aufnahme von Herrn Hubmann abzustimmen.

GR Hubmann nimmt wieder an der Sitzung teil.

Pkt. 27) Kulturbudget; Verfügung durch den Kulturausschuss:
Zu diesem Tagesordnungspunkt verliest der Bgm. den Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2004 betreffend Änderung der Vergabemodalitäten im Kulturausschuss, wonach Vergaben nur mehr bei einstimmiger Beschlussfassung möglich sein sollen.
Er stellt den Antrag, den Beschluss aufzuheben und die vorhergehende Regelung wieder herbeizuführen, wonach eine einfache Mehrheit für Vergaben im Kulturausschuss ausreichen würde.
Die Gemeinderäte Steiner, Pinter, Ing. Doppelreiter und Schmölzer stimmen gegen den Antrag. GR Pommer enthält sich seiner Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als angenommen.
Pkt. 28) 30 km/h Beschränkung Launeggstraße; Verlegung:
Der Bgm. berichtet, dass der Wunsch besteht, die 30 km/h-Beschränkung in der Launeggstraße bis zum Anwesen Treffler sen. bzw. bis zur Kreuzung Teiplstraße zu 

verlängern.

GR DI Saurugger stellt den Antrag, die 30 km/h-Beschränkung in der Launeggstraße bis hin zur Kreuzung Teiplstraße zu verlängern.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. GR Steiner befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Pkt. 30) Brunnen Sportverein; Rechnung Firma Schleich:
Zu diesem Tagesordnungspunkt teilt der Bgm. mit, dass im Vorjahr am Sportplatz ein Brunnen und eine Bewässerungsanlage für das Hauptspielfeld errichtet wurden. Weiters berichtet er, dass kürzlich in diesem Zusammenhang eine Wasserrechtsverhandlung abgehalten wurde. Seitens einiger Anrainer wurden Einwendungen vorgebracht. Daraufhin mussten weitere Pumpversuche und an den umliegenden Brunnen Wasserstandsmessungen durchgeführt werden, womit die Fa. Schleich beauftragt wurde. Des Weiteren erwähnt er, dass die Brunnenanlage nun genehmigungsfähig sei. Die Kosten, die seitens der Fa. Schleich in Rechnung gestellt wurden, belaufen sich auf EUR 3.864,-- und sind nicht budgetär gedeckt.
Der Bgm. stellt den Antrag, die Rechnung der Fa. Schleich in Höhe von EUR 3.864,-- seitens der Marktgemeinde Lannach zu bezahlen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen. GR Steiner befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Pkt. 31) Sporthaus; Ankauf Geschirrspüler:
Der Bgm. teilt mit, dass seitens des Sportvereines 3 Anbote für den Ankauf eines Geschirrspülers für das Sporthaus eingeholt wurden. Als Billigstbieter ging die Firma Zanussi-Kaier hervor, von der ein Geschirrspüler zum Preis von EUR 1.243,20 inkl. MwSt. angekauft wurde.
Der Bgm. stellt den Antrag, die Rechnung der Firma Zanussi-Kaier für die Lieferung des Geschirrspülers in Höhe von EUR 1.243,20 inkl. MwSt. seitens der Marktgemeinde Lannach zu übernehmen.

GR Steiner erkundigt sich danach, welche Einrichtungsgegenstände des Sporthauses der Gemeinde gehören und, ob es ein Inventarverzeichnis gibt.
DI Lesky antwortet, dass er darüber nicht in Kenntnis ist.

Der Bgm. erwähnt, dass der Geschirrspüler dem Sportverein überlassen wird.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 32) Aufnahme Verwaltungsassistentin:
Einleitend berichtet der Bgm., dass nach dem Austritt von Frau Isabella Faller aus dem Gemeindedienst eine Stellenausschreibung erfolgt ist. Daraufhin haben sich 8 Bewerberinnen gemeldet, welche einen Aufnahmetest absolviert haben. Weiters teilt er mit, dass aufgrund der Testergebnisse 3 Personen in die engere Wahl gekommen sind und sich Frau Andrea Schwab unter diesen 3 Personen befand. Eine, der beiden anderen Bewerberinnen, befindet sich derzeit in Karenz und die dritte fand in der Zwischenzeit bereits eine andere Beschäftigung.
Er berichtet, dass aufgrund der Beendigung des Dienstverhältnisses von Frau Roswitha Kahr, Frau Schwab seitens des Bürgermeisters bzw. des Gemeindevorstandes bis 19.04.2005 in den Dienst gestellt wurde, und sie sich in dieser Zeit bereits gut einarbeiten konnte.

Der Bgm. verliest ein Schreiben von Frau Schwab, in welchem sie um Anstellung im Bauamt der Marktgemeinde Lannach und um Reduzierung ihres Beschäftigungsausmaßes von bisher 100 % auf 75 % ersucht.

Der Bgm. stellt den Antrag, dem Ansuchen von Frau Schwab gerecht zu werden und sie im Bauamt für 30 Stunden pro Woche zu beschäftigen.

Weiters teilt er mit, dass auch seitens der Amtsleitung der Wunsch besteht, Frau Schwab in den Dienst der Marktgemeinde Lannach zu stellen.
GR DI Saurugger fragt an, warum man die Zeit nicht genutzt hat, um eine Ausschreibung dieser Stelle vorzubereiten. Er möchte klarstellen, dass er nichts gegen Frau Schwab hat, sondern nur gegen die Vorgangsweise des Bgm.
Auch GR Pinter kritisiert die Vorgangsweise und meint, dass sofort eine Ausschreibung der Stelle hätte vorgenommen werden müssen.

GR Ing. Doppelreiter weist darauf hin, dass damals eine Ausschreibung einer Stelle im Bürgerservice erfolgt ist, es sich nun jedoch um eine Beschäftigung im Bauamt handelt.
Vizebgm. Statthaler erkundigt sich danach, ob eine Probezeit für Frau Schwab vorgesehen ist.

GR Steiner möchte wissen, warum nur eine Anstellung von 30 Wochenstunden angestrebt wird und, ob kein höherer Bedarf gegeben ist. Weiters meint er, dass das Gemeindeamt keine ausreichenden Arbeitsplätze bietet.
Der Bgm. antwortet, dass die Reduzierung des Beschäftigungsausmaßes von Frau Schwab im Tagesordnungspunkt 33 erklärt wird.

Er wiederholt nochmals seinen Antrag, Frau Schwab ab 21.04.2005 in der Hoheitsverwaltung der Marktgemeinde Lannach mit einem Beschäftigungsausmaß von 30 Wochenstunden (75 %) mit der Verwendung als Verwaltungsassistentin des Bauamtes zu beschäftigen.
GR DI Saurugger enthält sich seiner Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
GR Steiner erwähnt, dass er, obwohl keine Ausschreibung der Stelle vorgenommen wurde, für den Antrag gestimmt hat, da die Aufnahme von Frau Schwab eine Befristung von einem Jahr vorsieht.
Dringlichkeitsantrag „Liegenschaft Steinscherer; Ankauf“:

Der Bgm. berichtet, dass Herr Steinscherer seine Liegenschaft „Hauptstraße 17“ veräußern möchte.
Er stellt den Antrag, die angegebene Liegenschaft einer Liegenschaftsbewertung zu unterziehen und das Kaufinteresse zu bekunden.
GR Steiner möchte wissen, wer mit dieser Liegenschaftsbewertung beauftragt wird.
Daraufhin antwortet der Bgm., dass die Gemeinde Herrn Dir. Dagobert Pantschier hiermit beauftragen wird.

GR Steiner weist darauf hin, dass das, auf diesem Grundstück befindliche Gebäude, bereits über 50 Jahre alt ist.

GR DI Saurugger schlägt vor, diese Angelegenheit in einem Ausschuss zu behandeln.

Auch GR Ing. Doppelreiter ist der Meinung, dass eine Bewertung der Liegenschaft erfolgen sollte und die weitere Behandlung dieses Punktes einem Ausschuss zugeführt werden sollte.

Daraufhin ergänzt der Bgm. seinen Antrag, die Angelegenheit, nach der Bewertung der Liegenschaft, im Planungsausschuss zu behandeln.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 33) Personalangelegenheiten (nicht öffentlich):
Dieser Tagesordnungspunkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.
Dringlichkeitsantrag „Stellenausschreibungen“:

Der Bgm. berichtet, dass Ing. Kahr das derzeitige Büro von DI Lesky erhalten soll und das Bauamt in den Sitzungssaal übersiedeln wird. Weiters weist er darauf hin, dass nun der Bedarf einer Assistenz für den zukünftigen Amtsleiter und den Bürgermeister gegeben ist.

Er schlägt vor, für diese Stelle nachzubesetzen und verliest den Mitgliedern des Gemeinderates den vorbereiteten Text der Stellenausschreibung.

Vizebgm. Statthaler und GR DI Saurugger regen an, die geforderten PC-Kenntnisse konkreter zu definieren. Man einigt sich auf die Definition „MS-Office-Paket“.

Der Bgm. teilt mit, dass es geplant ist, die Aufnahmetests über die Stmk. Landesregierung abzuwickeln.

Als Ende der Bewerbungsfrist einigt man sich auf den 16.05.2005.

Der Bgm. stellt den Antrag, seitens der Marktgemeinde Lannach eine VerwaltungsassistentIn für das Sekretariat Bürgermeister und Amtsleitung mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden (Vollbeschäftigung), befristet auf 1 Jahr aufzunehmen und den vorbereiteten Ausschreibungstext unter Berücksichtigung der besprochenen Änderungen zu veröffentlichen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Die Ausschreibung soll mittels amtlicher Mitteilung bzw. Postwurfsendung auch in den umliegenden Gemeinden, sowie mittels Inserat in der Weststeirischen Rundschau erfolgen.
Der Bgm. berichtet, dass es ebenfalls geplant ist, eine weitere Verwaltungsassistentin für den Bereich Buchhaltung der mit einem Beschäftigungsausmaß von 75 % aufzunehmen.

Weiters teilt er mit, dass die Räumlichkeiten gegeben wären, da das Büro von Ing. Kahr hierfür zur Verfügung stehen würde. Er weist darauf hin, dass die Marktgemeinde Lannach seitens der Bezirkshauptmannschaft bereits mehrmals aufgefordert wurde, den Tätigkeitsbereich der Buchhaltung durch Anstellung einer weiteren Person abzudecken.

Der Bgm. verliest den vorbereiteten Entwurf der Stellenausschreibung.

Man einigt sich darauf, unter den Anstellungserfordernissen die Textpassage „Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Buchhaltung“ in „Praxis im Bereich der Buchhaltung“ abzuändern. Auch hier wird das Ende der Bewerbungsfrist mit 16.05.2005 festgelegt.

Der Bgm. stellt den Antrag, seitens der Marktgemeinde Lannach eine VerwaltungsassistentIn für den Bereich Buchhaltung mit einem Beschäftigungsausmaß von 30 Wochenstunden (75 % der Vollbeschäftigung), befristet auf 1 Jahr aufzunehmen und den vorbereiteten Ausschreibungstext unter Berücksichtigung der besprochenen Änderungen zu veröffentlichen.

GR Ing. Doppelreiter enthält sich seiner Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als angenommen.

*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 23:40 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 26 Seiten.
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